
Warum sind Arbeitskämpfe notwendig? 
Das Tarifvertragsgesetz eröffnet den Gewerkschaften das 

Recht, in freien Verhandlungen mit den Arbeitgebern 

Tarifverträge über die Arbeits- und Vergütungsbedingun-

gen zu Gunsten der abhängig Beschäftigten auszuhan-

deln. Über die notwendigen Bedingungen für das Funk-
tionieren der so beschriebenen Tarifautonomie hat das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in seiner grundlegen-
den Entscheidung vom 04.04.1995 ausgeführt: 

„DasTarifvertragssystem ist darauf angelegt, die struk-

turelle Unterlegenheit der einzelnen Arbeitnehmer 

beim Abschluss von Arbeitsverträgen durch kollektives 

Handeln auszugleichen und damit ein annähernd 

gleichgewichtiges Aushandeln der Löhne und Arbeits-

bedingungen zu ermöglichen. Funktionsfähig ist die 

Tarifautonomie folglich nur, solange zwischen den 

Tarifvertragsparteien ein ungefähres Gleichgewicht 

— Parität — besteht." 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) geht in einer Grundsatz-

entscheidung vom 10.06.1980 in diesem Zusammenhang 
dabei deutlich auf die Notwendigkeit von Streikmaß-
nahmen der Gewerkschaften in offenen Tarifausein-

andersetzungen ein: 

„ 1. Das geltende, die Tarifautonomie konkretisierende 

Tarifrecht setzt voraus, dass die sozialen Gegenspieler 

das Verhandlungsgleichgewicht mit Hilfe von Arbeits-

kämpfen herstellen und wahren können. 

2. Das bedeutet in der Praxis, dass regelmäßig zu-

nächst die Gewerkschaften auf das Streikrecht an-

gewiesen sind, weil sonst das Zustandekommen und 

die inhaltliche Angemessenheit von Tarifverträgen 

nicht gewährleistet wären." 

Die Herstellung der Kampfparität - auch Waffengleich-

heit genannt - muss durch die Gewerkschaften und die 
in ihnen organisierten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer selbst geschehen, und zwar durch die tatsächliche 

Fähigkeit, Arbeitskämpfe androhen und durchführen zu 

können. So sind z.B. der TV-L und sein Vorgänger BAT/ 

BAT-0 Tarifverträge, deren Durchsetzung, Verbesserung 

und Verteidigung seit 40 Jahren durch den Einsatz von 
Arbeitskampfmaßnahmen seitens der Gewerkschafts-
mitglieder erkämpft wurden. 
Voraussetzung für eine funktionierende Tarifautonomie 

ist die eigene Stärke der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer und ihrer Gewerkschaften. Sind sie schwach, weil 

z. B. die Einsicht in die Notwendigkeit der Mitgliedschaft 

in einer Gewerkschaft oder der Mut zur Durchführung 

von Arbeitskampfmaßnahmen fehlt, helfen weder Ge-

richte noch der Staat. Ohne eine konsequente Verhand-

lungsführung, die von kraftvollen Maßnahmen der Be-

schäftigten bis hin zu Streikaktionen begleitet wird, 

können in der Regel keine akzeptablen Vereinbarungen 
über die Arbeits- und Vergütungsbedingungen der Be-
schäftigten in Tarifverträgen getroffen werden. 

Welche Rolle spielen in den 
Tarifauseinandersetzungen „Warnstreiks"? 
Wie der Name bereits sagt, sind sie eine nachdrückliche 

Warnung an die Arbeitgeberseite, Blockadehaltungen 

in bzw. vor Tarifverhandlungen aufzugeben und sich am 
Verhandlungstisch konstruktiv zu verhalten. Sie sollen 
den Arbeitgebern die Entschlossenheit der Gewerkschafts-

mitglieder signalisieren, ihre berechtigten Interessen auch 

mit Maßnahmen des Arbeitskampfes durchzusetzen. 

Den Warnstreik hat das BAG bereits in seiner Entschei-
dung vom 17.12.1976 für rechtmäßig erklärt. Wörtlich 
führte das BAG 1976 dazu aus: 
„Der Zweck von Warnstreiks besteht darin, durch die 

Ausübung milden Druckes festgefahrene Tarifverhand-

lungenzu beleben oder auch die erstmalige Aufnahme 

von Tarifverhandlungen zu beschleunigen. Er ent- 

spricht damit dem allgemeinen Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel in beson-

derer Weise." 

Er ist verfassungsmäßig genauso zulässig und rechtmäßig 
wie der Streik selbst auch. 

„Ein derartiges Verfahren entspricht gerade dem all-

gemeinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einer-

seits noch nicht zu einem unbefristeten Arbeitskampf 

überzugehen, wenn die Verhandlungsmöglichkeiten 

noch nicht ausgeschöpft sind, andererseits darauf 

hinzuwirken, den tariflosen Zustand und damit nicht 

befriedeten Zustand möglichst schnell zu beenden. 

Derartige kurze Warnstreiks werden auch allgemein 

als zulässig und rechtmäßig angesehen." 

Welche Funktion haben 
die Gewerkschaften im Streik? 
Ein Streik ist nur dann rechtmäßig, wenn er von einer 
(oder mehreren) tariffähigen Gewerkschaft(en) getragen 

wird. Hierzu ist ein entsprechender Aufruf des zustän-

digen Gewerkschaftsvorstandes nötig, in der GEW der 
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